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Vorwort zur 7. Auflage

Für die 6. Auflage hatte ich das Lehrbuch grundlegend überarbeitet und 
den Versuch unternommen, durch die Einführung von „Vertiefungsabschnit-
ten“ wieder etwas Komplexität zu reduzieren. Diese wenden sich an Studie-
rende, die Veranstaltungen zum Staatsrecht III in den Schwerpunktbereichen 
belegen oder sich bereits in der Examensvorbereitung befinden, während 
Studierende, welche die Vorlesung erstmals hören, getrost auf die Erarbei-
tung der „Vertiefungsabschnitte“ verzichten können. Für die 7. Auflage habe 
ich mich neben einer Neufassung des dritten Kapitels und Abrundungen des 
stets besonders in Bewegung befindlichen 9. Kapitels maßgeblich auf die er-
neut notwendigen Aktualisierungen beschränkt. Neu hinzugekommen sind 
allerdings vertiefende Erläuterungen zum Grundrechtsschutz: zur Grund-
rechtsbindung in grenzüberschreitenden Sachverhalten (§ 4 Rn. 6a ff.) und 
zum Verhältnis von deutschen und europäischen Grundrechten im Nachgang zum Verhältnis von deutschen und europäischen Grundrechten im Nachgang zum Verhältnis von deutschen und europäischen Grundrechten im Nachgang zum Verhältnis von deutschen und europäischen Grundrechten im Nachgang 
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der Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland im 
Dezember 2021 eine weitere Etappe der Befriedung genommen, während 
sich die Rechtsprechung im Bereich des europäischen Grundrechtsschutzes 
konsolidiert. Dynamik und Spannungsreichtum des Rechtsgebiets zeigen 
sich hier einmal mehr.

Ich hoffe, trotz der stetig steigenden Komplexität der Fallgestaltungen und 
vor allem der Verfassungsrechtsprechung mit dem Lehrbuch eine gute Grund-
lage für den Einstieg in ein enorm spannendes Rechtsgebiet liefern zu können. 
Für die vielen Zuschriften (bitte per E-Mail an sauer@jura.uni-bonn.de), die 
mir weiterhin sehr willkommen sind, möchte ich mich herzlich bedanken. 
Meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Pola Marie Brünger danke ich herzlich Pola Marie Brünger danke ich herzlich Pola Marie Brünger
für die sehr gute Betreuung dieser Neuauflage; den studentischen Mitarbei-
terinnen meines Lehrstuhls, vor allem Helena Alcantara, Lana Asadi und Pina 
Meschenmoser, danke ich für ihre Mithilfe bei der Aktualisierung des Fußnoten-Meschenmoser, danke ich für ihre Mithilfe bei der Aktualisierung des Fußnoten-Meschenmoser
apparats. Mein wichtigster Gesprächspartner für alle Fragen im Staatsrecht III 
bleibt Prof. Dr. Mehrdad Payandeh, dem ich auch hier für viele Gespräche und 
Ratschläge danken möchte. Schließlich wiederhole ich meinen Dank an Nicola 
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Pridik, die sich um die Verbesserung und Erweiterung der Schaubilder sehr 
verdient gemacht hat.

Bonn, im Dezember 2021 Heiko Sauer



Vorwort zur 1. Auflage

Das Staatsrecht III ist ein spannendes und dynamisches Rechtsgebiet. Mit 
der Fortentwicklung des Rechts der Europäischen Union und der Zunahme 
völkerrechtlicher Bindungen, die für innerstaatliche Rechtsbeziehungen rele-
vant sind, haben Fragen nach der Art und Weise des Zusammenwirkens der 
deutschen Rechtsordnung mit dem Europa- und Völkerrecht an Bedeutung 
gewonnen. Dieses Zusammenwirken besteht maßgeblich in einer bemerkens-
werten, verfassungsrechtlich gewollten Öffnung der deutschen Rechtsordnung 
für die Einflüsse vor allem des supranationalen Unionsrechts, aber auch des 
Völkerrechts. Diese Einflüsse führen zu erheblichen Überlagerungen und Um-
gestaltungen des innerstaatlichen Rechts. Das mag eher theoretisch klingen; 
aber die Fragen, wie sich europa- und völkerrechtliche Bindungen in der deut-
schen Rechtsordnung im Einzelnen auswirken und wie ihnen, auch mit Blick schen Rechtsordnung im Einzelnen auswirken und wie ihnen, auch mit Blick schen Rechtsordnung im Einzelnen auswirken und wie ihnen, auch mit Blick 
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Rechtslage festgestellt ist, schließt sich also die letztlich entscheidende Frage 
an, ob und wie die daraus resultierenden Vorgaben im innerstaatlichen Recht 
umzusetzen sind. Das ist das übergreifende Thema des Staatsrechts  III und 
damit dieses Buches: Das Staatsrecht III bildet das Scharnier zwischen der deut-
schen Verfassungsordnung und dem Recht der Europäischen Union sowie dem 
Völkerrecht – sowohl hinsichtlich des Verständnisses der Zusammenhänge als 
auch hinsichtlich des Zusammenwirkens der Rechtsordnungen in der Praxis.

Die im Rahmen des Pflichtfachbereichs erforderlichen Grundkenntnis-
se des Europarechts sowie gegebenenfalls im Schwerpunktbereichsstudium 
erworbenes Wissen im Völkerrecht können damit in einem Fall mit Bezug 
zur deutschen Rechtsordnung ohne Grundlagenverständnis im Staatsrecht III 
nicht umgesetzt werden. Es ist deshalb folgerichtig, dass dieses Rechtsgebiet in 
allen Bundesländern zum Pflichtstoff im ersten Staatsexamen gehört. Das ent-
spricht auch der erheblichen praktischen Bedeutung des Fachs. Jeder deutsche 
Rechtsanwender ist heute unabhängig von seinem konkreten Tätigkeitsbereich 
mit Fragen der Einwirkung des Unionsrechts und auch des Völkerrechts, 
insbesondere in Form der auf alle innerstaatlichen Sachverhalte anwendbaren 
Europäischen Menschenrechtskonvention, befasst. Er muss die einschlägigen 
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Rechtsquellen kennen, sie auslegen und anwenden können, europa- und völ-
kerrechtliche Vorgaben in die deutsche Rechtsordnung einpassen und dabei 
immer wieder Kollisionen mit deutschen Rechtsvorschriften bewältigen.

Mit Blick auf diese Anforderungen in Studium und späterer Praxis stellt 
dieses Lehrbuch die Grundlagen des Staatsrechts III dar. Stoffauswahl, Dar-
stellungsweise und Umfang orientieren sich an den Bedürfnissen von Stu-
dierenden. Die Zielsetzung des Buches liegt darin, Grundverständnis für die 
im Einzelnen recht komplexen Zusammenhänge zu schaffen; das ist für die 
Belange von Studierenden erforderlich, aber auch ausreichend. Wenn zur Ver-
anschaulichung immer wieder einzelne Probleme und aktuelle Fallbeispiele 
herangezogen werden, steht dabei nicht die Vermittlung von Detailwissen im 
Vordergrund. Es geht vielmehr um die Darstellung grundlegender Zusam-
menhänge – und vor allem darum, Problembewusstsein zu schaffen. Auf dieser 
Grundlage kann für einzelne, durch die Fortentwicklung der Rechtsordnun-
gen und ihres Zusammenwirkens immer wieder neu entstehende Probleme eine 
vertretbare Lösung entwickelt werden. Der darstellende Teil des Lehrbuchs 
wird zu diesem Zweck von Fallbeispielen mit Lösungen, von Klausurhinweisen 
und Wiederholungsfragen sowie von Schaubildern ergänzt, die das Gelernte 
veranschaulichen und zusammenfassen sollen. Besonderes Augenmerk liegt veranschaulichen und zusammenfassen sollen. Besonderes Augenmerk liegt veranschaulichen und zusammenfassen sollen. Besonderes Augenmerk liegt veranschaulichen und zusammenfassen sollen. Besonderes Augenmerk liegt 
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gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und gangen; es beruht auf Erkenntnissen, die ich bei der wissenschaftlichen und 
praktischen Beschäftigung mit einzelnen Fragen dieses Rechtsgebiets in den 
vergangenen Jahren gewonnen habe. Herrn Professor Dr.  Alexander Lorz, 
LL.M. (Harvard), danke ich herzlich für die Unterstützung des Vorhabens und 
die gründliche Durchsicht des Manuskripts. Großer Dank gilt auch meinem 
Kollegen Dr. Mehrdad Payandeh, LL.M. (Yale), der sich die Zeit für die Lektüre 
des Entwurfs und für viele eingehende Diskussionen genommen hat. Maike 
Richterich danke ich dafür, dass sie den ersten Entwurf aus studentischer Sicht 
beurteilt hat. Simon Weise bin ich für die Unterstützung bei der Erstellung der 
Schaubilder dankbar. Herrn Dr.  Johannes Wasmuth vom Verlag C.  H. Beck 
danke ich für seine Bereitschaft zur Umsetzung des Vorhabens und für die 
angenehme Zusammenarbeit. Über Kritik und Anregungen zur Verbesserung 
des Lehrbuchs (gern per E-Mail an heiko.sauer@uni-duesseldorf.de) würde 
ich mich sehr freuen. Am meisten würde ich mich aber freuen, wenn das Buch 
meine Begeisterung für das Fach verständlich machen und in dieser Hinsicht 
vielleicht auch ein wenig ansteckend wirken würde.

Düsseldorf, im Juli 2011 Heiko Sauer
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